
 

Sportabzeichen-Digital Informationen für Menschen mit 

Behinderungen 

Vorgehen bei vorhandener Behinderungsklasse 

Die neue Plattform bildet alle vorhandenen Behinderungsklassen und die dazugehörigen 

Disziplinen ab. Menschen mit Behinderungen können sich ein eigenes Profil anlegen, es 

über ihren Vormund anlegen lassen oder durch ein*e Prüfer*in/beurkundende Stelle anlegen 

lassen.  

Registrierung des Benutzerprofils durch Sportler*in oder Vormund 

Bereits beim erstmaligen Registrierungs/Anmeldeprozess kann in Schritt 4 angegeben wer-

den, ob ein Nachweis für einen Grad der Behinderung vorliegt.  

 

 

 

Abbildung 1 Angabe Grad der Behinderung 
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Angabe der Behinderungsklasse 

Anschließend kann in Schritt 5 die eigene Behinderungsklasse ausgewählt werden, um im 

persönlichen Profil die individuellen Leistungsanforderungen einsehen zu können. Hierfür 

stehen Erklärhilfen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es die Option, die Behinderungsklasse erst 

im Nachgang eintragen zu lassen, falls die vorhandenen Auswahlmöglichkeiten  nicht 

eindeutig zutreffen.      

 

Abbildung 2 Angabe Behinderungsklasse 

Besondere Hinweise zum Datenschutz im Rahmen der Registrierung 

Bei der Angabe eines Behinderungsgrades ist eine gesonderte Einwilligungserklärung zur 

Erhebung von Gesundheitsdaten notwendig. Bei eigener Registrierung (oder mit Unterstüt-

zung eines Vormundes) wird die Einwilligung direkt auf der Plattform erhoben, die bisherige 

Einwilligungserklärung in Papierform ist nicht mehr erforderlich. Ebenfalls wird die ärztliche 

Bescheinigung bei vorliegender akuter Erkrankung direkt auf der Plattform eingeholt. Die 

beiden Einwilligungen werden via Setzung des Häkchens (siehe Abbildung 3) abgefragt und 

erteilt.  

https://dosb.sharepoint.com/:b:/s/gre-deutschessportabzeichendosbdsm/EUMNEggizPREs0simJ4hHfwBR4AOyqkfj1ZI9uaTSTKGWw?e=qnuCax
https://dosb.sharepoint.com/:b:/s/gre-deutschessportabzeichendosbdsm/EUHrVfTfh8tKvP-mAV4CgIUBhUEfMwUebZAl7seod8s9Mg?e=zzJAAV
https://dosb.sharepoint.com/:b:/s/gre-deutschessportabzeichendosbdsm/EUHrVfTfh8tKvP-mAV4CgIUBhUEfMwUebZAl7seod8s9Mg?e=zzJAAV
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Abbildung 3 Einverständniserklärung und ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung abhaken 

 

Anlegen von Sportler*in über Dritte 

Um das Deutsche Sportabzeichen ablegen zu können, ist eine eigenständige Registrierung 

auf der Plattform nicht zwingend erforderlich. Das Profil kann auch durch ein*e 

Prüfer*in/beurkundende Stelle anglegt werden. Wenn Personen über Dritte angelegt werden 

(Prüfer*innen/ beurkundende Stellen) ist es weiterhin erforderlich, die Einwilligungserklärung 

sowie ggf. die ärztliche Bescheinigung in Papierform vorzuhalten.  

Im Rahmen des initialen Anlege-Prozesses bestätigt der/die Prüfer*in, dass die 

Einwilligungserklärung vorliegt und dass der/die Sportler*in über die erforderliche 

Registrierung auf Sportabzeichen-Digital in Kenntniss gesetzt worden ist (siehe Abbildung 

4).  
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Abbildung 4 Sportler*in anmelden über Dritte 
 

Verifizierung der Behinderungsklasse 

Prüfer*innen müssen bei erstmaliger Prüfungseintragung bei einem Profil mit vorliegender 

Behinderungsklasse, die Behinderungsklasse verifizieren. Hierfür öffnet sich vor der Prü-

fungseintragung ein Fenster, durch das die Behinderungsklasse durch den*die Prüfer*in 

überprüft wird. 

Die Verifizierung der Behinderungsklasse muss im System gemäß den Vorgaben  jedes 

Jahr einmalig vorgenommen werden. 

 

Wer kann die Behinderungsklasse einsehen? 

Sportler*innen, bei denen eine Behinderungsklasse eingetragen ist, werden in der Sport-

ler*innensuche wie alle anderen Sportler*innen angezeigt ohne Behinderungsklasse.  

 

Abbildung 5 Ansicht Allgemeine suche Sportler*in mit Behinderungsklasse (wird nicht angezeigt) 

Nur Prüfer*innen, mit entsprechender Berechtigung über das genaue Geburtsdatum, oder 

wenn das Sportler*innenprofil vom Benutzer selbst aktiv auf „öffentlich“ gestellt wird, haben 

Einsicht auf die Behinderungsklasse. 
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Änderung der Behinderungsklasse 

Durch die Änderung der Behinderungsklasse können bereits abgelegte Prüfungen des aktu-

ellen Jahres nicht mehr für die Anerkennung des Deutschen Sportabzeichens in der neu 

angegebenen Behinderungsklasse berücksichtigt werden. Die bereits abgelegten Prüfungen 

müssten für dieses Jahr ggf. erneut absolviert werden, da sich die Anforderungen durch die 

Veränderung der Behinderungsklasse eventuell verändert haben. 

  

Anpassung der Anforderungen/Kombination der Behinderungsklassen bei Men-

schen mit Behinderungen 

In der Plattform sind die genauen Leistungsanforderungen pro vorliegender Behinderungs-

klasse eingetragen. Bei nötiger Kombination von zwei Behinderungsklassen oder bei der 

Anwendung von Ausgleichsbedingungen, müssen wie bisher auch Papier-Prüfkarten bei der 

beurkundenden Stelle eingereicht werden, damit diese das Sportabzeichen korrekt im Sys-

tem eintragen kann. In diesem Falle wird das Sportabzeichen ohne spezifische Leistungs-

werte im System eingetragen, sondern lediglich mit dem Endergebnis „Bronze“, „Silber“ oder 

„Gold“. 


